
 
 
 
Hinweise für Veröffentlichungen von Schulen 

 
 
 
 
 
 
 
Wenn eine Schule ihre Projekte der Öffentlichkeit über die Medien vorstellen möchte, so 
sind einige Formalia zu beachten. Diese Zusammenstellung stammt aus einer 
Fortbildung zum Wettbewerb „WeTube – unsere Projekte auf YouTube“ vom 
24.02.2010, beschränkt sich aber auf Hinweise, die allgemeingültig sind.  

 
 
 
 
 

Schulleitung! • Die Veröffentlichung von Schulprojekten ist Sache der 
Schulleitung. Sie ist dafür verantwortlich. Informieren 
und fragen Sie die Schulleitung! 

 
Urheberrecht • Sie dürfen keine fremden Werke (Audio, Video, Fotos 

etc.) veröffentlichen.  
 

Videos / Fotos • Eigene Fotos/ Videos dürfen Sie veröffentlichen, für 
Fotos/ Videos mit Personen brauchen Sie deren 
Einverständnis (bei Minderjährigen auch von den 
Eltern) = „Recht am eigenen Bild“. Ausnahme sind 
„Personen öffentlichen Interesses“ wie Schauspieler, 
Politiker, Sportler etc. Auf http://lehrer-
online.de/recht.php finden Sie viele Vorlagen wie 
Einverständniserklärungen etc. 

 
Persönlichkeitsrechte • Selbstverständlich sind die Persönlichkeitsrechte zu 

wahren und jede Form von Beleidigung, Übler 
Nachrede, Verleumdung, Nachstellung, kurz Mobbing, 
zu unterlassen. 

 
Datenschutz im 
Internet 

• Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Geben Sie keine 
persönlichen Daten im Internet preis und bedenken 
Sie, dass Ihr Nutzerprofil als angemeldeter Nutzer 
gespeichert werden kann. Sie dürfen 
selbstverständlich keine Daten von Schülern 
veröffentlichen, außer mit Einverständnis der Eltern. 
Seien Sie hier sehr sensibel! Vielleicht reichen bspw. 
auch die Vor- ohne Nachnamen.  

 


